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III. 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“  
der Stadt Marl für den Bereich nördlich der Freerbruchstraße in Alt-Marl  
 

 
 

Übersichtsplan zum Geltungsbereich Bebauungsplans Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“ 
 
Der Rat der Stadt Marl hat in seiner Sitzung am 25.09.2025 den folgenden Beschluss gefasst: 
 
„1. Nach Prüfung der zum Bebauungsplan Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“ eingegangenen 
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) und im Rahmen der Behör-denbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sowie im Rahmen der 
beschränk-ten Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit und der berührten Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB werden die Vorschläge der Verwaltung zur Behandlung der 
Anregungen gemäß Anlage 1 „Darstellung und Bewertung der in den Beteiligungsverfahren eingegangenen 
Stellungnahmen“ nach eingehender Abwägung beschlossen.  
2. Der Rat der Stadt Marl beschließt den Bebauungsplan Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“ bestehend 
aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und § 7 i.V.m. § 41 Abs. 1 
Buchstabe g Gemeinde-ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der jeweils derzeitig 
geltenden Fassung als Satzung. Dem Bebauungsplan ist eine Begründung bei-gefügt.  

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Widmungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach dem 
Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein- Westfalen (StrWG NRW) durchzuführen.“ 
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Es wird gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 in der zurzeit geltenden Fassung 
bestätigt, dass der vorstehende Wortlaut mit dem Beschluss des Rates der Stadt Marl vom 25.09.2025 übereinstimmt 
und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“ ist Teil dieser 
Bekanntmachung und als Übersichtsplan (siehe oben) beigefügt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“ mit der Begründung und der zusammenfassenden 
Erklärung ist im Internet veröffentlicht. Die Bebauungspläne der Stadt Marl sind im Regioplaner über folgenden Link 
einsehbar: 

https://www.regioplaner.de/planung/bebauungsplaene 
 
Zusätzlich liegt der Bebauungsplan Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“ im Amt für Stadtplanung und integrierte 
Quartiersentwicklung der Stadt Marl, Carl-Duisberg-Straße 165, Stadthaus 1, Gebäude 2, Raum 2.1.09 b, 45772 Marl, 
während der Dienststunden 
 
 montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
 donnerstags  von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 mittwochs und freitags  von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
sowie nach telefonischer Vereinbarung zu jedermanns Einsicht aus. Ansprechperson ist Herr Leuthe Tel.: 02365/ 99-
6127. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss des Bebauungsplans Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“ als Satzung wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dem Tage dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 175e Süd „Wohnen am Freer Bruch“ in Kraft. 
 
Hinweise: 
 

§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 kann gegen den 
Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit zur Entscheidung übertragen ist, 
nach Ablauf von sechs Monaten seit der Beschlussfassung oder, wenn eine öffentliche Bekanntmachung 
erforderlich ist, sechs Monate nach dieser nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass der 
Bürgermeister den Beschluss vorher beanstandet hat oder die Verletzung des Mitwirkungsverbots vorher 
gegenüber der Gemeinde gerügt und dabei die Tatsache bezeichnet worden ist, die die Verletzung ergibt. 

 
§ 215 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften und 
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Marl, den 21.10.2025 
 
 
gez. 
i.V. 
Michael Lauche 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
 


